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Anlape

Bobsuungeplan für das Teilgebiet in Distrikt "Hinter den
Dorf * is Horden der Ortsluse

| . des BBauß.et.1 =

Lext gur Erglinsuns des Bebmuungepklanes.

       

  
AILEHFHERTIG DITITO

Das Pellgebiot ist "Allsensines Sohngeblot"” (WA) gem. 6 & der
Baunutzungsverorämmng vom 25.6.1962 (BUBL. I 2. 429).

Für das zulllocige Naß der baulichen Autsung ainl die Vorschrif“

ten deu 5 17 der Baumutzungsvororänuug maßgebend.

 

    

Zauneino:
Für das Toilgchlot wird Alu offene Bauweise vorgeschrioben, Der

soitliche Gronnehstent soll minflestenge 3.00 mn betragen.

Im Bangeblat aeind nur Zinzelhliussr mit nicht mehr als 2 Tohnungen

 

Garagen müssen mindestens 5.00 m von dar Straßenbogrengsungslinie

entfernt errichtet werden. Vorgartenflächen dürfen in dsr Regel

für Garagen nlebt in Anspruch gonsmmen werden,

Gurogenzufshrten sollen auf Stellylatzlänge, nindestens 5,00 on

von der Straßenbegrenzsungsiinie her offon bleiben.

Eebenunlssens
Auf den nicht Überbaubaren Srunästücksflächen sind Nebananlagen

im Sinne des G 14 dor Baumutsfßingsveroränung nicht auläsuig.



- 2.

Geragen können jedoch auanahnzweise zugelassen werden (sicheo
Ansmahmen)«

Bobenuniagen habon sich in Ütellungg Gostoltung und Verkutoff

don Hauptgebllule anzupassen und in der Größe untorsusrünen«

 

BEE aanwas EnaMIEREBaSIGR Sonihhseht. Kr, Am

4ot in der zolchmerischen Darstellung in Blatt 2 fontgelagt.

Dei oingeschossigen Gebliuien kam talseitig gelegene Unter»
geschoß (Hellorgescho:) als Uchngescheß ausgebildet worden.
Proistohondoe Untergeschssse, die nicht als Vohngoschosse aut“

gebkläst worden „ mind nicht zullissig. Bei zealguschonnigen
Vohnzoblinden sind ebonfalls freistehende Imtergeschosse nicht

sulöscig,

x g9u7.$3(1)5Bau6. inFarbıraurg78PS) BauNVo
Buchneigungs
dei ein- uni swoiseschonsigen Gebäußen zwischen 20° una 30°.

 

Dechsindeckung Let zur dunkelfurbiges Material zu var

vondon.

Eintstofisuneene
Vorgarteneinfriedigungen nint als höchstens 2.50 n hohe Hausr-
sochol mit Aufbanten von hüchstens 0,30 m (nchntedssiserne Ge=

lönior u.dgl.) auszuführen. Bol Hongsnschnitten ontlang der
Straße kamn die Krono der Absronzungensusr das natürliche Ge=

Jände un höchstone a.5o m Üborragen,

Stütznausrn entlang der Straße sind zur In Batursteinnauerwerk

aussuführen bay, zu verblonden,

 

Die Vorgertonflächen oiänd als Grünflächen anzulegen, dio nit

Bämeon und Strüuchern bupflanzt werden können. Eine Versondlung

ale Nutsgarten Aot nicht sulßcod.z,

Külltonnen sind An Gebäuden, Hobenanlagen süor besondere dafür

seodaffonen Bomen unterzubringen.
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"Ausnchmen:

Die Baugenehmigungsbohörde kann im Einvernehmen mit
der Gemeinio von den Vestuatsungen des Bebauungspla»
nos Ausnahmen zulassen hinsichtlich:

a) der ehren von Betrieben dos Baherbergungsge»
werbes; soms& ine nicht störende Gewerbesbatriebe
sowie Ställe Kieintierhaltung als Zubehör zu
Kleinsteälungen und Aanäwirtachaftlichen Neben»
erwerbsstellen,

d) der Errichtung von Doppeihluser sowie Hausgruppen,

0) der Über- undUnterschreitung der Baulinie un
höchstens 1,00 m sowie der Überschreitung der Bau»
grenge um höchstens 7.00 m, Z>ase Ausrarme Gifzur
Fr GEBIETE.

&) derErrichtung von Garagen vor der Bauliniea 80-
fern auf dem Grundstück an der Straße ein von der
Straße her offoner Stellplatz angelegt wird,

0) der Verringerung der Vachneigung,

£) der Vorrängerung des seitlichen Grenzabstandos auf
mindestens 3.00 m, sofern bei Grunistücken nlt go=
zinger Broite dis Einhaltung des 4,00 m breiten
Grensabstandes nicht möglich Ast,

e) anderer Formen der straßonseitigen Einfrisdigung,

ee 17 BAWA1965
Bookenau, sesdansrninntenneeneren
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